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Reglement über temporäre Anpassungen der Instrumente 
der Karriereförderung infolge COVID-19 

vom 03. April 2020  
 

Der Forschungsrat  

gestützt auf Artikel 4 und 48 des Reglements über die Gewährung von Beiträgen1 (nachfolgend 
„Beitragsreglement“)  

erlässt das folgende Reglement: 

Artikel 1  Ausgangslage  

Die durch das Virus SARS-CoV-2 verursachte Pandemie beeinflusst das Evaluationsverfahren der 
Instrumente der Karriereförderung. Die Durchführung von Interviews unter persönlicher Anwe-
senheit von Kandidatinnen und Kandidaten an Sitzungen der Evaluationsgremien ist angesichts 
der behördlichen Anordnungen nicht möglich bzw. nicht verantwortbar. Der Forschungsrat setzt 
diese Verfahrensschritte deshalb temporär ausser Kraft. 

Artikel 2 Temporäre Aussetzung von Bestimmungen (Interviewtermine) 

Die in der zweiten Phase der Evaluation von Gesuchen der Karriereförderung vorgesehenen Inter-
views mit den Kandidatinnen und Kandidaten werden temporär und per sofort ausser Kraft ge-
setzt: Die Ausserkraftsetzung betrifft: 

a. Artikel 16 Absatz 2 und 3 des Reglements Ambizione; 

b. Artikel 16 Absatz 2 und 3 des Reglements PRIMA; 

c. Artikel 14 Absatz 2 zweiter und dritter Satz des Reglements Eccellenza;  

d. Artikel 7 Absatz 3 und 4 des Reglements Doc.CH; und 

e. Artikel 11 Absatz 1 und 2 des Reglements Practice to Science. 

Artikel 3 Anpassungen Evaluation 

Die zuständigen Evaluationsgremien stellen adäquate Entscheidungsgrundlagen für die Gesuchs-
beurteilung sicher, welche den Grundsatz der Gleichbehandlung einhalten und der Aussetzung 
der Interviews Rechnung tragen. 

Artikel 4 Dauer 

Die Ausserkraftsetzung gemäss Artikel 2 dauert an, solange die Pandemie-Situation dies erfordert, 
grundsätzlich für die Evaluationen im Jahr 2020 in den Instrumenten gemäss Artikel 2. Der For-
schungsrat kann jederzeit über die Aufhebung beschliessen. Er achtet auf die frühzeitige Informa-
tion der betreffenden Kandidatinnen und Kandidaten. 

Artikel 5 Inkrafttreten 

Das vorliegende Reglement tritt am 03. April 2020 in Kraft. 

                                                      
1 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_16_d.pdf 


